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RS OGH 1996/5/7 11Os57/96
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.05.1996

Norm

StPO §281 Abs1 Z10

StPO §290 Abs1

Rechtssatz

In den gemäß §§ 281 Abs 1 Z 10, 290 Abs 1 StPO anzustellenden Günstigkeitsvergleich sind auch

Strafzumessungserwägungen einzubeziehen. Danach wirkt sich die rechtsirrige Subsumtion eines Diebstahls als

Unterschlagung zum Vorteil des Angeklagten aus, weil dem Tatbestand der Unterschlagung in Ermangelung des

Tatbestandsmerkmales des Gewahrsamsbruchs ein geringerer Unrechtsgehalt zuzuordnen ist.
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